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BESCHÄFTIGUNGSRICHTLINIE
EU-Pressemitteilung

EU/Beschäftigung: Mit der Verabschiedung einer
allgemeinen Richtlinie verbietet der Rat alle For-
men von Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf innerhalb der Union. Brüssel, 18.10.2000
(Agence Europe) - "Wir vertrauen darauf, dass
Europa laut und deutlich feststellt, dass es keine
Form von irgendeiner Diskriminierung - weder von
Rasse, Geschlecht, Religion - in seinen Beschäfti-
gungspraktiken akzeptieren kann."

Dieser Wunsch, den Martine Aubry während der
Beratung des Ausschusses für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten am Dienstag in Luxem-
burg zum äußerte, wurde Wirklichkeit mit einer
einmütigen politischen Ratsvereinbarung während
des Abends und nach sechs Stunden Verhandlung
über die Richtlinie bezüglich der Schaffung eines
allgemeinen Rahmens zugunsten von Chancen-
gleichheit in Beschäftigung und Beruf. Die Verein-
barung wurde auf der Grundlage eines Kompro-
misstextes getroffen, um die Schwierigkeiten zu
berücksichtigen, denen einige Mitgliedsstaaten
ausgesetzt waren.

Der am Dienstagabend nach einer Debatte verab-
schiedete Text wurde von der Kommissarin Anna
Diamantopoulou als "sehr schwierig" beschrieben
und soll in nationale Gesetzgebung der Mitglied-
staaten während einer dreijährigen Übergangsperi-
ode umgesetzt werden. Dennoch werde dieser Zeit-
raum auf sechs Jahre verlängert werden, um die
nationale Gesetzgebung mit den europäischen Be-
stimmungen in Einklang zu bringen, um Diskrimi-
nierung gegenüber älteren Menschen, Behinderten
und in den Streitkräften entgegen zu wirken (Dieser
letzte Punkt gilt besonders für das Vereinigte Kö-
nigreich, das einen achtjährigen Zeitraum für die
Umsetzung gefordert habe. Siehe gestriges Europe,
Seite 9), solange jeder Mitgliedstaat einen jährli-
chen Bericht vorlegt, der erreichten Fortschritt in
diesem Bereich aufzeigt.Von jedem Mitgliedsstaat
werde folglich erwartet, seine eigene Gesetzgebung
im allgemeinen Rahmen dieser Richtlinie vorzu-
schlagen, erklärte die Kommissarin.

Frau Diamantopoulou betonte am Mittwochmorgen
in der Kommissionsdruckerei in Brüssel die Wich-
tigkeit und die Bedeutung der am Vortag erreichten
Vereinbarung. Sie erinnerte daran, dass die Kom-
mission im November letzten Jahres zwei Richtlini-
en vorgeschlagen hätte, die auf das Verbot jeglicher
Form von Diskriminierung innerhalb der Union
abzielten. Sechs Monate später hatte der Rat unter
portugiesischer Präsidentschaft den ersten Ab-
schnitt verabschiedet, der rechtlich bindend jede
Diskriminierung aufgrund von Rasse verbietet. Jetzt
hat der gleiche Rat unter französischer Präsident-
schaft den zweiten Abschnitt verabschiedet, der alle

anderen Formen der Diskriminierung verbietet,
entweder aufgrund von Religion oder Weltan-
schauung, sexuellen Neigungen, Alter oder Behin-
derung.

Alle Minister wie auch die Kommission haben
anerkannt, dass dies ein "historischer Schritt" sei,
der bestätigt, dass die Union nicht nur eine Wirt-
schaftsorganisation ist, sondern eine "Wertege-
meinschaft".

Frau Diamantopoulou erklärte dann, dass die letzte
von der irischen Delegation aufgeworfene Schwie-
rigkeit mit einem Hinweis auf den sittlichen Gehalt
von Religionen ausgeräumt worden wäre. Um es
deutlich zu machen, den Religionsschulen (und
andere mit irgendeiner Religion verbundene Ein-
richtungen) wird es nicht möglich sein, zu verlan-
gen, dass ihr gesamter Lehrkörper die Religion der
Schule praktizieren müsse, aber dass er den sittli-
chen Gehalt dieser Religion achten müsse. Der Rat
sei sorgfältig vorgegangen, um eine angemessene
Übersetzung dieses griechischen Wortes in alle
Sprachen der EU zu finden, um jede Zweideutigkeit
oder jedes Missverständnis zu vermeiden.

Nach diesen vereinzelten Verhandlungen hätten die
Minister kurz über den sehr umstrittenen Entwurf
eines Vorschlags über Informationen für und Rück-
sprache bei Mitarbeitern/innen in der Gemeinschaft
diskutiert, der darauf abziele, die Unternehmen der
Union mit mindestens fünfzig Beschäftigten zu
zwingen, das Personal über größere Ereignisse
innerhalb des Unternehmens zu informieren und
Rücksprache zu nehmen. Der Rat forderte die De-
legationen auf, ihre Beobachtungen schriftlich mit
einer Stellungnahme zum Fortgang der Arbeit im
Vorfeld des Rats vorzulegen, der für den 27./28.
November geplant ist.

Zum Schluss verabschiedeten sich die Mini-
ster/innen von Martine Aubry, für die es die letzte
Ratssitzung war, weil sie die Regierung verlässt,
um das Amt der Bürgermeisterin von Lille anzu-
streben. Anna Diamantopoulou dankte Martine
Aubry herzlich für "ihr Engagement und die be-
deutende Rolle, die sie dabei gespielt hat, die so-
ziale Tagesordnung Fortschritte machen zu lassen".
Die Gefühle aller seiner Kollegen/innen zum Aus-
druck bringend erklärte Luxemburgs Arbeitsmini-
ster Biltgen: "Martine Aubry ist eine große Dame in
der europäischen Sozialpolitik. Sie hat ihr neuen
Schwung verliehen."

ILGA-EUROPA BEGRÜßT EU-RICHTLINIE
ZUR ANTIDISKRIMINIERUNG

Die ILGA-Europa ist hocherfreut, dass die Regie-
rungen der fünfzehn Mitgliedstaaten schließlich
eine Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäfti
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gung und Beruf verabschiedet haben. Die Entschei-
dung durch den Ministerrat am 17. Oktober erfolgte
nach fast zwei Jahren Diskussion und Verhandlun-
gen über die Umsetzung des Artikels 13 des Ver-
trags von Amsterdam.

Die Richtlinie wird Diskriminierung aufgrund von
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter
und sexueller Orientierung in allen Hinsichten von
Beschäftigung und Beruf, einschließlich Einstel-
lung und Berufsausbildung, verbieten. Sie ist der
erste Bestandteil von EU-Gesetzgebung mit Be-
deutung für alle Mitgliedstaaten, der ausdrücklich
sexuelle Orientierung einbezieht. Der Text wird
nun von sprachkundigen Rechtsanwälten/innen vor
der formellen gesetzlichen Verabschiedung der
Direktive abschließend bearbeitet. Nach der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der EU, die in einigen
Monaten erwartet wird, werden die Mitgliedstaaten
drei Jahre lang Zeit haben, um die gesetzlichen
Maßnahmen hinsichtlich Religion und sexueller
Orientierung und sechs Jahre lang Zeit haben, um
die gesetzlichen Maßnahmen hinsichtlich Behinde-
rung und Alter in nationale Gesetzgebung umzuset-
zen.

Jackie Lewis, Ko-Vorsitzende des Europäischen
Regionalverbands des Internationalen Lesben- und
Schwulenverbands erklärte: "Sie ist eine historische
Entscheidung für Lesben und schwule Männer.
Man könnte mit Recht behaupten, das es das wich-
tigste Gesetz ist, das jemals in Hinsicht auf die
Diskriminierung sexueller Orientierung eingeführt
wurde: Es wird zum Verbot aller Formen von Dis-
kriminierung in der Beschäftigung zuerst in den
fünfzehn Mitgliedstaaten der EU und danach in
weiteren dreizehn Staaten führen, wenn jene Län-
der, die sich zur Zeit um die Mitgliedschaft in der
EU bewerben, Mitglieder werden."

"Es ist auch ein historischer Erfolg für die europäi-
sche Lesben- und Schwulenbewegung, die fünf
Jahre lang Einfluss genommen hat, damit sexuelle
Orientierung in Artikel 13 einbezogen und gebüh-
rend berücksichtigt wird, als es zur Verabschiedung
von gesetzlichen Maßnahmen kam, die Artikel 13
umsetzen. Unser Kampf ist allerdings noch nicht zu
Ende, weil Organisationen in den Mitglieds- und
Beitrittsstaaten nun für die umfassende Umsetzung
in nationale Gesetzgebung kämpfen müssen. Die
Bestimmungen in der Richtlinie sind nur das Min-
deste, so dass es viel Raum für Verbesserung auf
nationaler Ebene gibt.

Die ILGA-Europa wird auch weiterhin versuchen,
die Europäische Kommission davon zu überzeugen,
weitere Vorschläge auf den Tisch zu legen, um
Diskriminierung in anderen Bereichen der EU-
Zuständigkeit zu verbieten, zum Beispiel beim
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen."

"Gesetzliche Maßnahmen aufgrund des Artikels 13
müssen einstimmig von allen fünfzehn Regierungen
verabschiedet werden und deshalb hat es harte
Verhandlungen in der Arbeitsgruppe des Rats ge-
geben, die sich mit dieser Richtlinie befasst", fügte
Kurt Krickler hinzu, Ko-Vorsitzender mit Jackie
der ILGA-Europa. "Es war ziemlich verblüffend, zu
beobachten, dass es die Regierungen des Vereinig-
ten Königreichs und Irlands waren, die bis zur al-
lerletzten Minute versuchten, die Richtlinie zu
verwässern, während die österreichische zum rech-
ten Flügel gehörende Österreichische Volkspar-
tei/Freiheitspartei Regierung den Vorschlag der
Kommission vorbehaltlos unterstützte. Die Regie-
rungen des Vereinigten Königreichs und Irlands
versuchten, die für religiöse Arbeitergeber/innen
gedachten Ausnahmen soweit wie möglich auszu-
weiten. Am Ende wurde ein Kompromiss erreicht,
mit dem wir nicht wirklich glücklich sind, aber mit
dem wir leben können."

Der Ministerrat hat außerdem ein Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft verabschiedet, um Dis-
kriminierung aus Beweggründen des Artikels 13 zu
bekämpfen, einschließlich sexueller Orientierung.
Das Programm wird von 2001 bis 2006 laufen und
wird einen Haushalt von fasst 100 Millionen Euro
zur Verfügung haben. Es sieht auch die Sockelfi-
nanzierung für nichtstaatliche Organisationen auf
europäischer Ebene vor, die Erfahrung im Kampf
gegen Diskriminierung haben und als Anwäl-
te/innen von Menschen tätig sind, die Diskriminie-
rung ausgesetzt sind, um die Entwicklung einer
integrierten und koordinierten Herangehensweise
an den Kampf gegen Diskriminierung zu fördern.
Die ILGA-Europa geht davon aus, eine Sockelfi-
nanzierung aus diesem Programm zu erhalten.

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG DES
EUROPARATS FASST HISTORISCHEN BE-
SCHLUSS ZUGUNSTEN VON LESBEN- UND
SCHWULENRECHTEN
ILGA-Europa-Pressemitteilung

Die Versammlung fordert zur Gesetzgebung zur
Antidiskriminierung, zur Abschaffung diskriminie-
render Gesetze zu Sexualstraftaten und Mindest-
schutzalter und zur Einführung einer eingetragenen
Partnerschaft überall in Europa auf.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats
stimmte heute (26. September 2000) früher am Tag
überwältigend zugunsten einer umfassenden Reihe
von Empfehlungen zur Förderung von Lesben- und
Schwulenrechten. Die Versammlung, die sich aus
einer repräsentativen Auswahl von Parlamentsmit-
gliedern aus 41 europäischen Staaten zusammen
setzt und eine Bevölkerung von 800 Millionen
Menschen umfasst, forderte die europäischen Re-
gierungen auf:
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• Sexuelle Orientierung in die Liste der verbote-
nen Beweggründe in ihrer nationalen Gesetz-
gebung aufzunehmen;

• alle gesetzlichen Bestimmungen, die homose-
xuelle Handlungen zwischen einvernehmlichen
Erwachsenen der Strafverfolgung aussetzen,
aufzuheben;

• jeden, wegen sexueller Handlungen zwischen
einvernehmlichen homosexuellen Erwachsenen
Inhaftierten, unverzüglich freizulassen;

• das gleiche Mindestschutzalter für homosexu-
elle und heterosexuelle Handlungen anzuwen-
den;

• eindeutige gesetzliche Maßnahmen zur Be-
kämpfung von homosexuellenfeindlichen
Denkweisen, insbesondere in Schulen, den me-
dizinischen Berufen, der Streitkräfte und der
Polizei mit den Möglichkeiten der Ausbildung
zu ergreifen;

• Anstrengungen in Hinsicht auf die gleichzeiti-
ge Einführung einer ausgedehnten öffentlichen
Informationskampagne in so vielen Mitglieds-
staaten wie möglich zu koordinieren;

• Gleichbehandlung von Homosexuellen in Hin-
sicht auf Beschäftigung zu gewährleisten;

• eine für eingetragene Partnerschaften vorgese-
hene Gesetzgebung zu verabschieden.

Die Versammlung wiederholte außerdem ihre Auf-
forderung, sexuelle Orientierung zu den Beweg-
gründen für Diskriminierung, die durch die euro-
päische Menschenrechtskonvention verboten sind,
hinzuzufügen.

Die von dem ungarischen Parlamentsmitglied Csa-
ba Tabajdi vorgelegte Empfehlung war die wichtig-
ste Erklärung der Versammlung zur Förderung der
Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen seit
einer historischen Erklärung 1981. Sie beinhaltet
eine Präambel ohne Umschweife, in der homosexu-
ellenfeindliche Stellungnahmen von bestimmten
Politikern/innen und religiösen Führern/innen an-
gegriffen werden:

"Heutzutage sind Homosexuelle immer noch allzu
oft Diskriminierung oder Gewalttätigkeit an Schu-
len oder auf der Straße ausgesetzt. Sie werden als
eine Bedrohung für den Rest der Gesellschaft
wahrgenommen, als ob es eine Gefahr von sich
ausbreitender Homosexualität gäbe, sobald sie
anerkannt würde ..... Diese Form des Homosexuel-
lenhasses wird zuweilen von bestimmten Politi-
kern/innen und religiösen Führern/innen verbreitet,
die ihn benutzen, um das fortdauernde Bestehen

diskriminierender Gesetze und vor allem gewaltbe-
reiter oder verachtungsvoller Einstellungen zu
rechtfertigen."

Die Abstimmung sollte bereits im Juni stattgefun-
den haben, wurde aber zu dieser Zeit von den Geg-
nern blockiert, weil die Versammlung nicht be-
schlussfähig war. Jedoch wurde eine Empfehlung,
Strafverfolgung aufgrund sexueller Orientierung als
Asylgrund anzuerkennen, und die Einwanderungs-
rechte für binationale gleichgeschlechtliche Paare
erfolgreich verabschiedet. Die beiden Empfehlun-
gen veranschaulichen die Breite der Unterstützung
durch die Versammlung für Lesben- und Schwulen-
rechte.

Nico Beger, ILGA-Europa-Delegierte beim Euro-
parat, kommentierte: "Das ist eine großartige Ent-
wicklung. Die Empfehlungen wurden mit einer
Mehrheit von 77% angenommen! Obgleich das
Abstimmungsergebnis für die nationalen Regierun-
gen nicht bindend ist, verkörpert es eine höchst
wirksame Darstellung demokratischer Einstellung
quer durch Europa und wird auf diese Weise helfen,
die Entwicklung der Regierungspolitik überall auf
dem Kontinent zu beeinflussen."

Ihr Ko-Delegierter, Nigel Warner, fügte hinzu:
"Dies ist ein riesiger Erfolg sowohl für die Mitglie-
der vieler Nationalitäten des Parlaments, die so hart
an diesem Thema gearbeitet haben als auch für die
vielen Lesben und Schwulen sowie ihre Organisa-
tionen überall in Europa, die so wirksam Einfluss
genommen haben."

Der Bericht und Empfehlungsentwurf sind [auf
Englisch] verfügbar unter: 
http://stars.coe.fr/doc/doc00/edoc8755.htm ;
der abschließende Text der Empfehlung wird mor-
gen auf der Webseite der Parlamentarischen Ver-
sammlung [auf Englisch] zugänglich sein unter: 
http://stars.coe.int/asp/DocByDate.asp 

SITUATION VON LESBEN UND SCHWULEN
IN MITGLIEDSTAATEN DES EUROPARATS
Empfehlung 1474 (2000) vom Europarat

1. Vor fast zwanzig Jahren hat die Versammlung
in ihrer Empfehlung 924 (1981) bezüglich der
Diskriminierung gegenüber Homosexuellen die
verschiedenen Formen von Diskriminierung,
unter der Homosexuelle in bestimmten Mit-
gliedsstaaten des Europarats litten, verurteilt.

2. Heutzutage sind Homosexuelle immer noch
allzu oft Diskriminierung oder Gewaltanwen-
dung in der Schule oder auf der Straße ausge-
setzt. Sie werden als eine Bedrohung für den
Rest der Gesellschaft wahrgenommen, als ob
es eine Gefahr gäbe, dass Homosexualität sich

http://stars.coe.fr/doc/doc00/edoc8755.htm
http://stars.coe.int/asp/DocByDate.asp
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verbreiten würde, wenn sie einmal anerkannt
würde. Tatsächlich ist, wo Homosexualität in
einem Land wenig in Erscheinung tritt, das
nicht mehr als ein offenkundiges Anzeichen für
die Unterdrückung der Homosexuellen.

3. Diese Form des Homosexuellenhasses wird
zuweilen von bestimmten Politikern/innen und
religiösen Führern/innen verbreitet, die ihn da-
für benutzen, um den andauernden Fortbestand
diskriminierender Gesetze und vor allem ge-
walttätiger oder verachtungsvoller Denkweisen
zu rechtfertigen.

4. Im Rahmen des Beitrittsverfahrens für neue
Mitgliedsstaaten garantiert die Versammlung,
dass als Grundvoraussetzung einer Mitglied-
schaft homosexuelle Handlungen zwischen
einvernehmlichen Erwachsenen nicht länger als
strafbares Vergehen einzuordnen sind.

5. Die Versammlung stellt fest, dass Homosexua-
lität immer noch ein strafbares Vergehen in ei-
nigen Mitgliedstaaten des Europarats ist, und
dass Diskriminierung in einer großen Anzahl
anderer in Hinsicht auf das Mindestschutzalter
besteht.

6. Die Versammlung begrüßt die Tatsache, dass
der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in seinem Urteil im Fall Dudgeon gegen
Vereinigtes Königreich schon 1981 befunden
hat, dass das Verbot sexueller Handlungen
zwischen einvernehmlichen erwachsenen
Männern gegen Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention verstößt, und dass
er jüngst 1999 seine Ablehnung aller Diskrimi-
nierung mit sexuellem Charakter in seinen Ur-
teilen in den Fällen Lustig-Prean und Beckett
gegen Vereinigtes Königreich und Smith und
Grady gegen Vereinigtes Königreich zum Aus-
druck gebracht hat.

7. Die Versammlung verweist auf ihre Stellung-
nahme 216 (2000) zum Protokollentwurf Nr.
12 zur Europäischen Menschenrechtskonventi-
on, in der sie empfiehlt, dass das Ministerko-
mitee sexuelle Orientierung in die verbotenen
Beweggründe für Diskriminierung einbezieht,
um sie als eine der abscheulichsten Formen
von Diskriminierung zu berücksichtigen.

8. Während Gesetze zur Beschäftigung nicht
ausdrücklich Homosexuelle betreffende Be-
schränkungen vorsehen, werden Homosexuelle
in der Praxis gelegentlich von Beschäftigung
ausgeschlossen und gibt es ungerechtfertigte
Beschränkungen für ihren Eintritt in die Streit-
kräfte.

9. Die Versammlung stellt jedoch erfreut fest,
dass einige Staaten nicht nur alle Formen von

Diskriminierung abgeschafft haben, sondern
auch Gesetze verabschiedet haben, die homo-
sexuelle Partnerschaften anerkennen oder Ho-
mosexualität als Grund für die Asylgewährung
anerkennen, wo es die Gefahr der Strafverfol-
gung aufgrund sexueller Orientierung gibt.

10. Sie ist sich nichtsdestoweniger bewusst, dass
die Anerkennung dieser Rechte gegenwärtig
von Denkweisen der Bevölkerung behindert
wird, die sich noch ändern müssen.

11. Die Versammlung empfiehlt deshalb, dass das
Ministerkomitee:

 i. sexuelle Orientierung zu den Beweggründen
für Diskriminierung, die von der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention verboten
sind, hinzufügt, wie in der Stellungnahme
216 (2000) der Versammlung gefordert;

 ii. die Richtlinien der Europäischen Kommissi-
on gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)
erweitert, um Homosexuellenhass aufgrund
sexueller Orientierung zu erfassen und den
Mitarbeiter/innenstab des/der Europäischen
Kommissars/in für Menschenrechte um ei-
ne/n Mitarbeiter/in mit besonderer Verant-
wortung für Fragen der Diskriminierung aus
Gründen sexueller Orientierung ergänzt;

 iii. die Mitgliedstaaten auffordert:

a. sexuelle Orientierung unter die verbotenen
Beweggründe für Diskriminierung in ihrer
nationalen Gesetzgebung aufzunehmen;

b. alle gesetzlichen Bestimmungen, die homo-
sexuelle Handlungen zwischen einver-
nehmlichen Erwachsenen strafrechtlicher
Verfolgung aussetzen, aufzuheben;

c. mit sofortiger Wirkung jede/n zu entlassen,
die/der wegen sexueller Handlungen zwi-
schen einvernehmlichen homosexuellen
Erwachsenen in Haft ist;

d. dasselbe Mindestschutzalter für homosexu-
elle und heterosexuelle Handlungen anzu-
wenden;

e. bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um
homosexuellenfeindliche Einstellungen
insbesondere in Schulen, medizinischen
Berufen, den Streitkräften, der Polizei, der
Rechtsprechung und der Anwaltschaft mit
den Mitteln grundlegender und weiterfüh-
render Erziehung und Ausbildung, wie auch
im Sport, zu bekämpfen;

f. Anstrengungen in Hinsicht auf eine gleich-
zeitige Einführung einer ausgedehnten öf
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fentlichen Informationskampagne in so
vielen Mitgliedstaaten wie möglich zu ko-
ordinieren;

g. disziplinarische Maßnahmen gegen jede/n
zu ergreifen, die/der Homosexuelle diskri-
miniert;

h. Gleichbehandlung von Homosexuellen in
Hinsicht auf Beschäftigung zu gewährlei-
sten;

i. eine Gesetzgebung zu verabschieden, die
Vorkehrungen für die eingetragene Partner-
schaft trifft;

j. Strafverfolgung von Homosexuellen als
Grund für die Asylgewährung anzuerken-
nen;

k. den bestehenden Schutz der Grundrechte
und Vermittlungsstrukturen einzubeziehen
oder eine/n Sachverständige/n für Diskri-
minierung aufgrund sexueller Orientierung
einzusetzen.

ÜBERSETZUNGEN DER NIEDERLÄNDI-
SCHEN GESETZE ZUR GLEICHGE-
SCHLECHTLICHEN EHESCHLIEßUNG UND
ADOPTION
Von Kees Waaldijk

Schließlich habe ich die Zeit gefunden, die ver-
schiedenen Änderungen in meine Übersetzungen
der niederländischen Gesetzentwürfe zur gleichge-
schlechtlichen Heirat und Adoption einzufügen.
Siehe meine überarbeiteten Übersetzungen [in eng-
lische Sprache] der Zusammenfassungen des Ge-
setzentwurfs zur Eheschließung: 

http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/
transl-marr.html und des Gesetzentwurfs zur Adop-
tion:
Http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/
transl-adop.html 
Kurzzusammenfassung der Neuigkeiten des ver-
gangenen Monats:

Am 12. September 2000 hat das Unterhaus des
niederländischen Parlaments die zwei Gesetzent-
würfe verabschiedet, die von der Regierung am 08.
Juli 1999 eingebracht wurden, um gleichge-
schlechtlichen Partnern/innen sowohl die Ehe-
schließung als auch die Adoption zu ermöglichen.
Der Gesetzentwurf zur Eheschließung erhielt eine
Mehrheit von 109 zu 33 Stimmen. Der Gesetzent-
wurf zur Adoption erhielt ein ähnliche aber nicht
ausgezählte Stimmenmehrheit.

Die Gesetzentwürfe sind nun in das Oberhaus (den

niederländischen Senat) eingebracht worden. Dieser
Teil des Parlaments hat die volle Machtbefugnis,
jeden Gesetzentwurf abzulehnen. Allerdings scheint
eine klare Mehrheit zugunsten beider Gesetzent-
würfe politisch sehr wahrscheinlich. Es bleibt zu
hoffen, dass das Oberhaus über sie vor dem Ende
des Jahres 2000 abstimmen wird. Dann würden die
Gesetzentwürfe die Unterschrift von ihrer Majestät
der Königin und des verantwortlichen Ministers
(Herr Job Cohen, Justizminister) erfordern. Wenn
alles so schnell geht, wie es jetzt geplant ist, wür-
den die neuen Gesetze am 01.01.2001 in Kraft
treten. Aber es könnte auch einige Monate später
werden.

Was Ausländer/innen angeht, die in den Niederlan-
den heiraten: bei jedem Paar, das in den Niederlan-
den heiraten möchte, muss mindestens EINE/R der
Partner/innen entweder niederländische/r Staats-
bürger/in oder ein/e Einwohner/in der Niederlande
sein. Diese Bestimmung ist auf Eheschließungen
unterschiedlichen Geschlechts angewendet worden
und wird auf gleichgeschlechtliche Eheschließun-
gen anwendbar sein. Es liegt ein weiterer Gesetz-
entwurf im Parlament vor, der dieselbe Bestim-
mung auf eingetragene Partnerschaften anwendbar
machen würde (indem er die bestehende Anforde-
rung ersetzt, dass JEDE/R sich eintragen lassende/r
Partner/in entweder ein/e niederländische/r Staats-
bürger/in oder ein/e ordnungsgemäße/r Einwoh-
ner/in sein muss).

JÜNGSTE RECHTSPRECHUNG DES SPANI-
SCHEN VERFASSUNGSGERICHTSHOFS
STELLT EHEÄHNLICHE GEMEINSCHAFTEN
UND EHEN FÜR AUFENTHALTSGENEH-
MIGUNGEN FÜR AUSLÄNDER/INNEN
GLEICH
Von Cesar Leston, Fundación Triangulo [Rosa
Winkel Stiftung]

Am gleichen Tag sind vier Gesetzentwürfe zu den
Rechten für eine eheähnliche Gemeinschaft im
Parlament abgelehnt worden, ein Rückschlag für
die Weigerung der Regierung, eheähnliche Ge-
meinschaften anzuerkennen.

Wenn es dazu kommt, Aufenthaltsgenehmigungen
zu gewähren, sagt ein Urteil vom spanischen Ver-
fassungsgerichtshof aus, dass eheähnliche Gemein-
schaften und Ehen auf gleicher Grundlage betrach-
tet werden müssen, um die Rechte der Familienzu-
sammenführung zu wahren. Das war das Ergebnis
von Fernandos Prozess, einem südamerikanischen
Bürger in einer eheähnlichen Gemeinschaft mit
einer spanischen Frau, der sich wegen der "des
außergewöhnlichen Begleitumstands" der Famili-
enzusammenführung um ein Aufenthaltsvisum
bewarb.

http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/transl-marr.html
http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/transl-marr.html
http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/transl-adop.html
http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaaldij/www/NHR/transl-adop.html
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Diese Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs
hob eine vorausgegangene des Oberlandesgerichts
von Katalonien auf, als im Dezember 1995 ein
Gesuch von Fernando, ein ehemaliger südamerika-
nischer Priester, der sich um eine Aufenthaltser-
laubnis beworben hatte, abgelehnt wurde.

Heiratsvorkehrungen
Gemäß der Beweisführung, die während des Pro-
zesses vorgelegt wurde, lebte dieser ausländische
Bürger für mehr als drei Jahre in einer ununterbro-
chenen eheähnlichen Gemeinschaft mit einer Per-
son, die legal in Spanien lebt; sie hatten sogar eini-
ge Heiratsvorkehrungen getroffen. Außerdem war
Fernando nicht vorbestraft. Das katalanische Ober-
landesgericht (niedrigere Instanz als der Verfas-
sungsgerichtshof) lehnte das Gesuch mit der Be-
gründung ab, dass Ehe und eheähnliche Gemein-
schaft nicht als gleiche Grundlage für die Gewäh-
rung von Aufenthaltsgenehmigungen angesehen
werden können, weil der Verfassungsgerichtshof
vor einigen Jahren aus einer Reihe von Gründen
urteilte, dass eheähnliche Gemeinschaft und Ehe
nicht das Gleiche seien, weil die Verpflichtungen
beider nicht vom Gesetz herzuleiten seien, sondern
vom Zusammenleben.

Das katalanische Oberlandesgericht stellte außer-
dem fest, dass die Partnerschaft bewiesen werden
und beständig, nicht vorübergehend, sein müsste
und das dieser Begleitumstand wohlbekannt und
öffentlich sein müsste. Gemäß des Urteils verletzt
das Gesuch durch den ehemaligen Priester auch
einige Urteile, nach denen ein/e Ausländer/in in
einer Partnerschaft nicht auf der gleichen Grundla-
ge betrachtet werden könnte, wenn er/sie sich aus
Gründen der Familienzusammenführung um eine
Aufenthaltsgenehmigung bewirbt.

Ungeachtet dessen stellt die Urteilssprechung des
Verfassungsgerichtshofs fest, dass "obgleich Ehe
und eheähnliche Gemeinschaft nicht gleichwertig
sein mögen, das nicht heißt, dass jede gesetzliche
Maßnahme, die auf Ehe abzielt, permanente ehe-
ähnliche Gemeinschaften ausschließen müßte, weil
das die Gleichheit vor dem Gesetz und das Verbot
von Diskriminierungen verletzen würde."

Nicht wiedergutzumachende Schäden
Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs
stellt außerdem fest, dass "Ehen und beständige
Partnerschaften als gleiche Grundlage betrachtet
werden könnten, wenn die einzuführenden Bestim-
mungen ausschließlich oder hauptsächlich vom
Zusammenleben handeln, wenn Zuneigung/Liebe
im Spiel ist." Ein anderer Punkt, den der Verfas-
sungsgerichtshof würdigte, sind die "nicht wieder-
gutzumachenden Schäden", die eine Unterbrechung
des Zusammenlebens in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft hervorrufen könnte.

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs meint, dass

in diesem Fall die Situation ähnlich wie die einer
Ehe angesehen werden könnte und folglich ähnliche
Kriterien angewendet werden müssten.

SPANISCHE REGIERUNG SAGT "NEIN" ZU
GLEICHGESCHLECHTLICHEN PARTNERN-
/INNEN
Von Cesar Leston, Fundación Triangulo [Rosa
Winkel Stiftung]

Nach mehreren Jahren des Versuchs, gemäßigt
zu erscheinen, verliert die Regierungspartei ihr
Gesicht in einer Abstimmung gegen alles im
Parlament.
Mittlerweile sind die meisten Regionen weiterhin
bestrebt, unverheirateten Paaren Rechte zu gewäh-
ren.

Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode vor
wenigen Monaten wurden vier Gesetzentwürfe zu
eheähnlichen Gemeinschaften beiderlei Geschlechts
von Oppositionsgruppen im Parlament eingebracht.
Unter anderen Rechten wurde die Adoption in drei
der eingebrachten Gesetzentwürfe berücksichtigt.

Die Regierungspartei hatte während des vergange-
nen Jahres versprochen, dass sie sich auf die "Mit-
te" des politischen Spektrums hin bewegen würde;
mit anderen Worten, sie würden sich liberaler ge-
genüber sozialen Themen verhalten. Es kam dann
als ein größerer Schlag, als eine Regierungsspre-
cherin, Frau Rosa Estaras, am Freitag vor der Par-
lamentsdebatte über EFE, einer der Regierung ver-
bundenen Nachrichtenagentur, ankündigte, dass die
Partido Popular (PP) [Volkspartei] gegen einen
Gesetzentwurf zu gleichgeschlechtlichen Part-
nern/innen am kommenden Dienstag stimmen wür-
de. Diese Entscheidung erklärte Estaras, wäre "in
Übereinstimmung mit der Position der Partido Po-
pular im vergangenen Jahr zum gleichen Thema".
In den Nachwehen der letzten Wahl, als die PP (mit
beträchtlichen 38% der Stimmen) eine absolute
Mehrheit gewann, verkündete sie, auf der Grundla-
ge des Einvernehmens regieren und ihre Mehrheit
anderen nicht aufdrücken zu wollen. Aber sie ver-
säumten eine schöne Gelegenheit, es nun zu bewei-
sen. Das Ergebnis der Abstimmung war unerbitt-
lich: die einzige Partei, die dagegen stimmte, war
die PP. Alle anderen Parteien stimmten dafür oder
enthielten sich der Stimme (das war der Fall, als
Adoption zur Abstimmung stand).

Schwulenrechtsorganisationen in Spanien reagier-
ten unmittelbar. Pedro Zerolo, Präsident der Lan-
desvereinigung von Lesben und Schwulen erklärte
am Freitag: "Wenn diese Nachrichten bestätigt
werden, wäre das fürchterlich. 
Nach Jahren des Kampfes und Überzeugung der
Gesellschaft, der schwierigste Teil, hat sich die PP
den reaktionärsten Ansichten angeschlossen." Laut
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Zerolo sind Lesben- und Schwulenrechte in Spani-
en "zum Stillstand gekommen" und der Grund
könnte die von Opus Dei erlangte Macht sein, einer
dem rechten Flügel angehörenden katholischen
Gruppe innerhalb der Regierungspartei PP. "Diese
Situation ist unglaublich", fügte er hinzu, "die PP
ist die einzige Partei, die Lesben- und Schwulen-
rechte blockiert." Miguel Angel Sanchez, Präsident
der Rosa Winkel Stiftung sagte: "Die Spanier/innen
haben das nicht verdient." Sanchez erklärte, dass
die Nachrichten über schwule Eheschließungen mit
vollständigen Adoptionsrechten in Holland ihn sehr
glücklich gemacht hätten. "Wir sind stolz, Be-
standteil der gleichen Union - der Europäischen
Union - zu sein, wie sie es sind." Trotzdem be-
schwerte sich Sanchez bitter über die Situation in
Spanien: "Wir hinken immer hinter Europa her",
sagte er, "die PP sollte mit dem Versuch aufhören,
die dem rechtesten Flügel angehörende Regierung
in der EU zu sein und dafür stimmen, eheähnlichen
Gemeinschaften Rechte zu gewähren. Sonst werden
wir das letzte Land in Europa sein, das ein Gesetz
zu eheähnlichen Gemeinschaften hat."

Laut Herrn Sanchez hat das gezeigt, dass "es nun
klar ist, wer die Richtlinien in der Partei (an der
Regierung) aufstellt: Konservative und Erzkatholi-
ken". "Der Widerstand der PP", erklärte er außer-
dem, "ist auf dem gleichen moralischen Höchst-
stand wie ihr früherer Widerstand gegen Themen
wie Scheidung, Kondomgebrauch oder Abtrei-
bung".

Dies ist nicht das erstemal, dass ein Partnerschafts-
gesetz im Parlament diskutiert worden ist. Im ver-
gangenen Jahr hatte die PP einen Entwurf zu etwas,
was sie "bürgerliche Gemeinschaften" nannten,
herausgegeben. Der Entwurf besagte, dass die von
der Partnern/innen geführte Beziehung nicht "der
Ehe entspräche" und eine sexuelle Beziehung zwi-
schen den Partnern/innen keine Vorbedingung
wäre, eine Verbindung einzugehen. Schwule Orga-
nisationen in Spanien waren empört. Der Gesetz-
entwurf, erklärten sie, würde jede/n in die Lage
versetzt haben, eine bürgerliche Gemeinschaft ein-
zugehen und bestimmte Rechte zu erhalten, sogar
Nachbarn/innen. Miguel Angel Sanchez sagte: "Das
ist unsinnig, und es ist wirklich enttäuschend zu
beobachten, dass die PP nicht die Absicht hat anzu-
erkennen, dass es Schwule und Lesben gibt. Wir
leisten keinen Widerstand gegen Nachbarn/innen,
die mit Witwenstandsrechten ausgestattet sind. Die
Sache ist, dass wir glauben, dass das nichts mit den
Anforderungen der spanischen Gesellschaft zu tun
hat."

Navarra, Katalonien und Aragonien führen die
Entwicklung an. Die Situation hinsichtlich gleich-
geschlechtlicher Paare ist in Regionen wie Katalo-
nien anders, der ersten Region in Spanien, die
gleichgeschlechtlichen Paaren 1998 gesetzmäßige
Rechte gewährte. Aragonien verabschiedete ein

Gesetz im folgenden Jahr, das auch gleichge-
schlechtliche Paare gesetzlich anerkennt. Aber
beide Gesetze haben die Möglichkeit für Adopti-
onsrechte versperrt. Navarra war die erste Region,
die homosexuellen Paaren erlaubt, Kinder zu adop-
tieren (sie sind die einzigen, die das bei ihrer gege-
benen Selbstverwaltung können) und gemäß der
"Bewegung gegen Intoleranz", MCI, im benach-
barten Aragonien sieht es so aus, als ob die Regio-
nalregierung ihre Entscheidung, nur heterosexuel-
len Paaren Adoptionsrechte zu gestatten, überdenkt.
MCI erklärte, dass der kürzlich verabschiedete
Gesetzentwurf zur eheähnlichen Gemeinschaft
geändert werden könnte, um schwulen Paaren Ad-
optionsrechte einzuräumen, aber dass dafür ausrei-
chende Abstimmungsergebnisse noch nicht voll
gewährleistet seien. "Marcelino Iglesias, der sozia-
listische Ministerpräsident der Regionalregierung
von Aragonien", sagte ein MCI-Sprecher am Don-
nerstag, "hat dem Vorschlag mündlich zugestimmt,
aber der Ausgang der Abstimmung hängt davon ab,
was die Regionalpartei (PAR) entscheidet.

Auch andere Regionen haben darüber nachgedacht:
Andalusien, dessen Selbstverwaltung Entscheidun-
gen zur zeitweiligen Kinderaufzucht erlaubt, hat
bereits erwogen, gleichgeschlechtlichen Paaren die
Kinderaufzucht zu gestatten, während die Balearen
über den Sachverhalt auch schon nachgedacht ha-
ben. Trotzdem ist nicht zuletzt das bedeutendste
Ergebnis die Regierung von Valencia, die angekün-
digt hat, dass sie ein Gesetz zur eheähnlichen Ge-
meinschaft ausarbeiten werde. Ziemlich überra-
schend, weil die Regierungspartei in Valencia die
gleiche ist, wie auf Bundesebene (PP).


